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nähme die bekannten Bedenken gegen den Vertrag bezw. dessen
Zusätze zum Ausdruck brachte. Namentlich wurden u. a. auch die
Zahlen des „Ergäznungsberichtes" über die Betriebsüberschüsse der
letzten Jahre von verschiedenen Seiten kritisch beleuchtet. Bei
stark gelichteten Reihen schritt man noch nach Mitternacht zu einer
Abstimmung, die annähernde Stimmengleichheit für und gegen den
Vertrag ergab. Dem Central-Comité soll mit dem Bericht über die
Sitzung zugleich die Meinung der Zürcher Sektion dahin geäussert
werden, dass auf die Abhaltung einer Delegierten-Versammlung
zur Behandlung der Angelegenheit besser verzichtet werde.

Ueber Verhandlungen in andern Sektionen des S. Hg 6[ A.-V.,
von denen die Schweiz. Depeschenagentur zu berichten weiss, sind
uns bis zum Redaktionsschluss keine Berichte zugekommen.

Ueber Verwendung von Hartholz im Waggonbau hat im
Verein Deutscher Maschinen-Ingenieure unlängst Dr. Weiskopf einen
Vortrag gehalten. Er sprach insbesondere über die deutschen und
ausländischS*Eichenhölzer, sowie über Holzarten, die eventuell in
gewissen Fällen Eichenholz ersetzen können, so beispielsweise über
Pitch-pine-Holz, Eucalyptus mariginata oder Jarrah und über einige
Hölzer aus deutschen Kolonien, wie Bongosi, Chlorophora exelsa,
Njabi u. a. Die Untersuchungen über die verschiedenen zum
Vergleich herangezogenen Holzarten sind teilweise praktisch in der
Hannoverschen Waggonfabrik vorgenommen, teils stellte die
Technische Hochschule Hannover ihre Prüfungsmaschinen für die Proben
zur Verfügung.

Verband schweizerischer Strassenbaufachmänner. Am
9. März fand im Hotel Bahnhof in Baden eine aus den verschiedensten
Teilen der deutschen Schweiz besuchte Versammlung schweizerischer
Strassenbaufachmänner statt zur Gründung einer Fachvereinigung.
Die Anforderungen, die einerseits die Oeffentlichkeit und anderseits
die modernen Verkehrsmittel an unsere Strassen stellen, werden
immer grö^Sr. Ein einheitliches Vorgehen der betreffenden
Verwaltungen und ein Austausch der Erfahrungen wäre deshalb sehr
wünschenswert; es dürfte diese Vereinigung auch das Interesse
weiterer Kreise hervorrufen. Die Versammlung hat einen Ausschuss
von drei Mitgliedern gewählt, der das weitere Vorgehen an die Hand
nehmen wird.

Eidgen. Technische Hochschule. Doktorpromotion. Die
Eidgen. Technische Hochschule hat dem diplomierten technischen
Chemiker Herrn Ernst Ulbrich aus Zürich die Würde eines Doktors
der technischen Wissenschaften (Dissertation : Zur Kenntnis der
Oxyazoverbindungen) und dem diplomierten Fachlehrer in
Naturwissenschaften Herrn Hans Steiner aus Reitnau (Aargau) die Würde
eines Doktors der Naturwissenschaften (Dissertation : Das Plankton
und die makrophytische Uferflora des Luganersees) verliehen.

Schmalspurbahn Biel-Täuffelen-Ins. Die Vorarbeiten sind
soweit vorgeschritten, dass mit dem Bau der Linie in diesem
Sommer begonnen werden kann. Als bauleitender Ingenieur ist
vom Verwaltungsrat Alexander Schafir, Oberingenieur der „Bernischen

Kraftwerke" gewonnen worden. In erster Linie sollen die
Brückenbauten in Nidau und in Hagnek in Angriff genommen werden.

Konkurrenzen.
Brückenbau-Wettbewerb St. Margrethen-Höchst. Auf das

Konkurrenzausschreiben der beiden Gemeinden St. Margrethen und
Höchst für die Projektierung und den Bau einer Eisenbeton-Strassen-
brücke über den im alten Rheinbette geschaffenen Rinnsalkanal
(32 m I. W., 7 m Nutzbreite) haben 15 Bewerber 21 Entwürfe
eingereicht.1) Es haben an diesem Wettbewerb teilgenommen 11

schweizerische Firmen mit 14, drei österreichische Unternehmungen
mit fünf und eine deutsche mit zwei Projekten. Von diesen
Entwürfen sahen sechs eine Ueberbrückung mit Dreigelenkbogen vor,
während 15 einen eingespannten Bogen in Vorschlag brachten, davon

war einer mit Gusseiseneinlagen nach Emperger entworfen. Die

Uebernahmsangebote für die verschiedenen Entwürfe bewegen sich
zwischen 30000 Fr. und 60000 Fr., doch fällt die Mehrzahl (15 Offerten)
zwischen 30000 Fr. und 40000 Fr. Auch von diesen Hess sich eine

erhebliche Zahl der Bewerber trotz des Hinweises in der
Ausschreibung verleiten, geschlossene Widerlager vorzuschlagen, die

gegenüber einer Rahmenkonstruktion ganz bedeutende Mehrkosten
verursachen.

Nach eingehender Prüfung der Entwürfe wurde als die
vorteilhafteste Lösung diejenige von/./. Ruegg, Ingenieurbureau und Bau¬

unternehmung in Weinfelden, gewählt. Als Konstruktionsart hat der
Verfasser seinem Entwürfe einen eingespannten Bogen mit Ueberbau
in Eisenbeton zu Grunde gelegt. Um beim Anschluss der Dämme
an die Gewölbewiderlager die kostspieligen Flügelmauern zu
vermeiden, sind anschliessend an den Ueberbau über dem Gewölbe
beidseits Balkenbrücken, als sogenannte Rahmenkonstruktion
ausgebildet, in Aussicht genommen. Die statische Berechnung der
Brücke ist sorgfältig durchgeführt und entspricht sowohl den
schweizerischen Vorschriften von 1909 als auch den Bestimmungen
des k. k. Arbeitsministeriums von 1911. Der Bogen ist nach der von
Prof. E. Moersch entwickelten Theorie über eingespannte Gewölbe,
die Rahmenkonstruktion nach der von Dr.-Ing. Ritter aufgestellten
Methode zur Berechnung kontinuierlicher Träger auf elastisch
drehbaren Stützen berechnet. Die beidseitigen Behörden haben diese
Berechnungen geprüft und ihnen zugestimmt, sodass der Ausführung
der Brücke nichts mehr im Wege steht.

Die neue Brücke wird als Ersatz der jetzigen hölzernen
Rheinbrücke für die Verbindung von St. Margrethen mit Höchst,
bezw. des untersten Teils des st. gallischen Rheintals mit Bregenz
erbaut. Ihre einfache, aber schlanke und gefällige Gestalt wird der
Gegend zur Zierde gereichen und die Beseitigung der altgewohnten
Holzkonstruktion verschmerzen lassen. B.

Bundesgerichtsgebäude in Lausanne. Das eidgenössische
Departement des Innern schreibt unter schweizerischen oder in der
Schweiz seit drei Jahren niedergelassenen Architekten einen
Wettbewerb aus zur Erlangung von Entwürfen für das neue
Bundesgerichtsgebäude, das in Lausanne auf der vom Bunde hierzu
erworbenen Liegenschaft „Mon Repos" erbaut werden soll.

Als Einlieferungstermin ist der 15. August 1913 festgesetzt.
Das Preisgericht setzt sich zusammen aus den Herren: M. Camoletti,
Architekt in Genf ; Dr. G. Favey, Präsident des Bundesgerichts ;

A. Flückiger, Direktor der Eidgen. Bauten ; Ch. Melley, Architekt in
Lausanne und Stadtbaumeister Max Müller, Architekt in St. Gallen.
Zur Prämiierung bezw. zum Ankauf von im Ganzen höchstens fünf
Entwürfen ist dem Preisgericht der Betrag von 16000 Fr. zur
Verfügung gestellt. Nach dem Urteilsspruch des Preisgerichts werden
die Entwürfe während 14 Tagen in Lausanne öffentlich ausgestellt.
Die preisgekrönten sowie die angekauften Entwürfe gehen in das

Eigentum des eidgen. Departement des Innern über, das darüber
für die Ausführung des Bundesgerichtsgebäudes frei verfügen kann.
Das Departement beabsichtigt zwar, die Ausarbeitung der Pläne,
sowie die Bauleitung dem Verfasser eines der prämiierten oder

angekauften Entwürfe zu übertragen, behält sich aber nichtsdestoweniger

für beides durchaus freie Hand vor.
Verlangt werden: Alle Grundrisse und Fassaden, sowie die

erforderlichen Schnitte 1:200; ein Detailblatt der Hauptfassade
1:20; eine perspektivische Ansicht; eine Kubaturberechnung nebst
annäherndem Kostenvoranschlag. Der Einheitspreis der ihrer
Zweckbestimmung entsprechend einfach zu gestaltenden Bauten soll 40 Fr.

pro m3 nicht übersteigen. Die in der Liegenschaft (17500 m2)

vorhandenen Parkanlagen und grossen Räume sind tunlichst zu schonen.
Für die Darstellung der Entwürfe ist den Bewerbern bis auf die

vorgeschriebenen Masstäbe freie Hand gelassen; immerhin ist
bestimmt, dass die Entwüfe in Mappen einzureichen sind.

Das Programm, nebst ausführlichen Raumerfordernis-Angaben,
einem Lageplan 1:500 und zwei Blättern mit Terrainprofilen 1:200,
wird auf briefliche Anfrage an Interessenten versandt von der
Direktion der Eidgen. Bauten in Bern. Es kann auch auf dem

Redakions-Bureau der Schweizerischen Bauzeitung, Dianastrasse 5,

Zürich II, eingesehen werden.

Bundeshauptstadt des Australischen Bundes (Band LVIII,
Seite 123). Wie die „Deutsche Bauzeitung" meldet, sind etwa 200

Entwürfe eingelaufen und sind folgende Preise erteilt worden:
I. Preis (1750 «£) Architekt und Landschaftskünstler WalterBurley

Griffin in Chicago.
II. Preis (750 £) Architekt Eliel Saarinen in Helsingfors.

III. Preis (500 £) Architekt Dr. Alfred A. Agache in Paris.
In der „D. B. Z." vom 5. d. M. hat die Darstellung der

hauptsächlichsten Ergebnisse begonnen, worauf wir allfällige Interessenten
aufmerksam machen.

J) Vergl. die Korrespondenzen unter dem Titel „ Konkurrenz-Unwesen " auf
den Seiten 273 und 287 des vorigen Bandes (Nov. 1912). Red.
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